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TOP 4.6  öffentlich 23.10.2019 Gemeinderat 

Drucksache-Nummer: 155/2019 
 gefertigt: Planen und Technik/ 

Stadtplanung / Starke, C. / Stech  
 
 
 
Bebauungsplan „Ober der Mühle, 3. Änd., Nr. 2.16 C„ zur Teiländerung des Bebau-
ungsplanes „Ober der Mühle, Nr. 2.16“ einschließlich örtlicher Bauvorschriften auf 
Gemarkung Neckarelz 
- Abwägung und Satzungsbeschluss 
 
 
BERATUNGSWEG 
 
Die Vorlage wurde im Technischen Ausschuss am 08.10.2019 unter TOP 3.2 nicht öffentlich 
vorberaten. 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
1. Der Gemeinderat beschließt die Behandlung der vorgetragenen Anregungen wie in der 

Anlage 1 zur Beratungsvorlage dargestellt. 
 
2. Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Ober der Mühle, 3. Änd., Nr. 2.16 C“ 

auf Gemarkung Neckarelz gemäß § 10 Baugesetzbuch als Satzung. 
 

3. Der Gemeinderat beschließt die Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauord-
nung Baden-Württemberg. 

 
 
SACHVERHALT 
 
Mit dem Ziel eine Baulücke in der Straße „Ober der Mühle“ durch die Bebauung mit einem 
Mehrfamilienwohnhaus zu schließen, hat der Grundstückseigentümer den Antrag auf Auf-
stellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gestellt. Das Vorhaben entsprach 
nicht in allen Punkten den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Ober 
der Mühle, Nr. 2.16“. Um die planungsrechtlichen Grundlagen für das Vorhaben zu schaffen, 
wurde eine Bebauungsplanänderung erforderlich. 
 
Der Gemeinderat hat am 13.02.2019 den Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Ober der Mühle, 3. Änd., Nr. 2.16 C“ gefasst. Der Bebauungsplan wurde als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung im „beschleunigten Verfahren“ gemäß § 13 a Bauge-
setzbuch (BauGB) aufgestellt, so dass vom Verfahrensschritt der frühzeitigen Unterrichtung 
und Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden konnte. In der 
Zeit vom 06.05.2019 - 07.06.2019 wurden die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 
BauGB sowie die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Die im Planverfahren vorgebrachten Anregungen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung sind der in Anlage 1 beigefügten Tabelle zu entnehmen. Im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung haben mehrere Bürger/innen aus dem unmittelbaren Umfeld des Plangebie-
tes Anregungen vorgebracht. 
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Der Gemeinderat sollte die Behandlung der Anregungen wie in Anlage 1 dargestellt be-
schließen. Er sollte den Bebauungsplan sowie die Örtlichen Bauvorschriften als Satzung 
beschließen. 
 
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
 

☒ Sonstiges: Die Planungskosten werden vom Vorhabenträger übernommen.  

 
 
Anlage: 
 
1. Behandlung der eingegangenen Anregungen 
2. Satzung mit Zeichnerischem Teil, Textlichen Festsetzungen/Örtlichen Bauvorschriften, 
Vorhaben- und Erschließungsplan sowie mit Begründung und Fachbeitrag Artenschutz  
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